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D. Dr. Friedrich Mommsen (1818 - 1892), aus: P. Joh. Claussen, Tyrstrup / P.E. Bruhn, Koldenbüttel 
(Hrsg.): Aus dem Bilderschatz des Sonntagsboten, I. Lebensbilder, Verlag des Landesvereins für 
Innere Mission, Bordesholm 1902, S . l l . 





Einleitung und Problemstellung 

Friedrich Mommsen ist in der Literatur keineswegs unbekannt. Meyers 
Lexikon widmete ihm 1906 ein Drittel einer Spalte1. Verknüpft  wird er al-
lerdings meist mit seinen herausragenden Schriften über die Unmöglichkeit 
und das Interesse2, die von Christian Wollschläger3 und erst in jüngster Zeit 
von Susanne Würthwein4 im Zusammenhang dargestellt wurden. Sein Erb-
rechtsentwurf 5 fand dagegen bisher nur in Fußnoten oder durch kurze lobende 
Worte Beachtung6, seine Auffassungen  wurden allenfalls in Monographien zu 
speziellen erbrechtlichen Fragen dargestellt. Eine Darstellung im Zusammen-
hang fehlt dagegen. Dies ist umso bedauerlicher, als Staudinger-Otte7 ihn bei 
dem wesentlichen Schrifttum zur Entstehungsgeschichte des Erbrechts auf-
führten und Buchholz8 Mommsens Entwurf  als Vorlage, die der Redaktor des 
Erbrechts der ¡.Kommission, Gottfried von Schmitt, weitgehend berücksich-
tigte, rühmt. Während Mommsens Unmöglichkeitslehre keineswegs unbestrit-

Meyers Großes Konversations-Lexikon, Bd. 14, 6. Auflage 1906, S.51. 

2 
Beiträge zum Obligationenrecht, 1. Abtheilung: Die Unmöglichkeit der Leistung in ihrem Ein-

fluß auf obligatorische Verhältnisse, 1853, 2.Abtheilung: Zur Lehre vom Interesse, 1855, 
3.Abtheilurig: Die Lehre von der Mora nebst Beiträgen zur Lehre von der Culpa, 1855; Erörterungen 
aus dem Obligationenrecht, l.Heft: Erörterungen über die Regel: Commodum ejus esse debet, cujus 
periculum est, 1859, 2.Heft: Ueber die Haftung der Contrahenten bei der Abschließung von Schuld-
verträgen, 1879. 

3 Die Entstehung der Unmöglichkeitslehre, 1970. 

4 
Zur Schadensersatzpflicht wegen Vertragsverletzungen im Gemeinen Recht des 19. Jahrhun-

derts, 1990. 
5 Entwurf eines Deutschen Reichsgesetzes über das Erbrecht nebst Motiven, 1876. 

6 So jüngst bei: Fijal,  Die Geschichte der Juristischen Gesellschaft zu Berlin in den Jahren 1859 
bis 1933, 1991, S.61f. 

7 Bd.5, 12.Auflage, 1989, Einl. zu §§ 1922ff.,  Rn.25. 

8 
In: Coing:  Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privatrechtsge-

schichte, Bd.III/2, 1982, S.1696. 
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ten blieb9, schien sein Entwurf auch bei zeitgenössischen Autoren allgemeine 
Anerkennung zu finden. 

Windscheid, dessen Lehrbuch als Gradmesser für die Beurteilung eines 
Autors galt10 und der schon Mommsens Unmöglichkeitslehre übernommen 
und ihr so höchste Autorität für das gemeine Recht gesichert hatte11, nannte 
seinen Entwurf gleich zu Anfang des Erbrechts unter den "Gesamt-
darstellungen", die "besonders hervorzuheben sind". Er ordnete ihn bei Wer-
ken, die "nicht dogmatische Zwecke verfolgen" ein und stellte ihn neben die 
Standardschriften  von Dalwigk, Gans und Lassalle12. Bähr rechnete "vor 
allem" Mommsens Entwurf zu den "werthvollen Schriften",  die er bei seiner 
Arbeit über das "Erbrecht des bürgerlichen Gesetzbuchs"13, in deren Rahmen 
er einen Gegenentwurf erstellte, benutzen konnte. Dernburg14 erwähnte ihn 
neben Vangerow, Glück, Unger und der Reformschrift  Bernhöfts bei den 
erbrechtlichen Abhandlungen, in denen sich "massenhaftes Material" findet. 
Selbst Beseler gestand Mommsen "manche auch für das geltende Recht lehr-
reiche Erörterungen" zu15. 

Zur Darstellung von Mommsens Erbrechtsentwurf  boten sich zwei Wege 
an. Zum einen der gegenwärtige, vom geltenden Recht ausgehende, zum 
anderen der historische, das damalige Recht zugrundelegende. Dem moder-
nen Leser mag die Frage unter dem Motto: "Was lernen wir aus der Geschich-
te?" interessanter erscheinen. Aufgabe wäre es dann, die Abweichungen vom 
geltenden Recht auf ihre heutige Brauchbarkeit und Aktualität zu überprüfen. 
Aber es waren im wesentlichen drei Erkenntnisse, die den historischen Weg 
verlockender erscheinen ließen. So war es das Ziel des Preisausschreibens der 
Juristischen Gesellschaft zu Berlin, das Mommsens Entwurf veranlaßte16, die 
Gesetzgebungsarbeiten zu fordern.  Darüber hinaus war sein Erbrechtsent-

Wollschläger , Unmöglichkeitslehre, S.lf. 

1 0 Schröder , Abschaffung oder Reform des Erbrechts, 1981, S.70, Fn.53. 

11 Wollschläger , Unmöglichkeitslehre, S.2,125. 

12 
Windscheid/Kipp , Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.3, 9.Auflage, Neudruck der Ausgabe 

Frankfurt  am Main 1906, 1963, § 527, in der Fn. 
1 3 Archiv für Bürgerliches Recht, Bd.3 (1890), S.141ff.(141). 

1 4 System des Römischen Rechts, 2.Teil, 8.Auflage 1912, § 444, Fn.l. 

1 5 System des gemeinen deutschen Privatrechts, 1.Abtheilung, 4.Auflage 1885, § 136, Fn.13. 

1 6 Entwurf, Vorwort, S.III. 
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wurf,  der im Jahre 1875 entstand und ein Jahr später veröffentlicht  wurde, der 
einzige, der vor Beginn der Kommissionsarbeiten vorlag. Ein ähnlich umfas-
sendes Werk hatte zeitlich viel früher,  im Jahre 1820, nur Dalwigk17 vorge-
legt. Dalwigk ging aber wie das österreichische Recht vom System der allge-
meinen gerichtlichen Erbregulierung aus18, weswegen sein Werk am Ende 
des "liberalen" 19.Jahrhunderts kaum noch Beachtung fand. Die etwa zeit-
gleich mit Mommsens entstandene Abhandlung Bindings19 war nicht in Ge-
setzesform gegossen und ging von der Verwandtenerbfolge  aus, so daß sie für 
das Erbrecht des BGB ebensowenig Bedeutung erlangen würde wie der auf 
gleicher Grundlage beruhende Code Civil. Die Gegenentwürfe zum 1.Entwurf 
des BGB, dessen bekanntester und allein vollständiger aus Otto Bährs Feder 
stammt, kamen zu spät, um im 2.Entwurf noch detailliert berücksichtigt wer-
den zu können20. Ausschlaggebend für die Wahl des vom damaligen Recht 
ausgehenden Weg war, daß Schmitt in der 1. Kommission den zustimmend 
beschiedenen Antrag stellte, den Entwurf Mommsens benutzen zu dürfen. 
War Mommsens Entwurf etwa, wie es bei Staudinger anklingt, eine der 
Hauptgrundlagen unseres Erbrechts, vergleichbar dem Dresdner Entwurf für 
das Obligationenrecht? War Mommsen einer der "stillen Väter" des BGB? 
Kam ihm im Erbrecht mehr Einfluß zu als im Obligationenrecht, wo Woll-
schläger Rabeis These, wonach Mommsen der "Schöpfer der Unmöglichkeits-
lehre" sei, in Frage gestellt hat21? 

Aus diesem Blickwinkel gewinnt auch der historische Ansatz Bedeutung für 
das heutige Recht. Die Frage, ob und warum Mommsens Vorschläge über-
nommen oder nicht übernommen wurden, schärft  die Sinne für die hinter den 
gesetzgeberischen Entscheidungen stehenden Interessen und erleichtert so das 
Verständnis des geltenden Rechts. Damit stellt sich zugleich die Frage, ob 
und inwieweit das Erbrecht überhaupt zum Mittel wirtschaftlicher,  politischer 
oder sozialer Zielvorstellungen werden kann. Ist das Erbrecht von den 
Grundlagen des Sachenrechts, des Schuldrechts und des Familienrechts ab-
hängig, wie löste dann Mommsen das Problem eines "bodenlosen" Erbrechts? 
Machte es sich bemerkbar, daß Mommsen bisher nur schriftstellerisch  in 
Erscheinung getreten war und sich politisch unabhängig fühlen konnte, 

Versuch einer philosophisch juristischen Darstellung des Erbrechts, 2 Theile. 

18 
Versuch einer philosophisch juristischen Darstellung, Theil II, S. 198-203, §§ 175ff. 

1 9 Ueber die Hauptgrundlagen des künftigen Erbrechts, in: AcP, Bd.57 (1874), S.399ff,  Bd.58 
(1875), S.108fF., 153ff. 

20 
Für Bährs Entwurf:  Binder,  OttoBähr( \S\ l - 1895), 1983, S.155-157. 

21 
Unmöglichkeitslehre, S.lf.,185. 
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